
14.
Die örtlichen Staatsorgane

14.1.
Die örtlichen Volksvertretungen — 
die Organe der sozialistischen 
Staatsmacht in den Territorien

14.1.1.
Staatsrechtliche Stellung 
und grundlegende Aufgaben 
der örtlichen Volksvertretungen
„Die örtlichen Volksvertretungen sind die 
Organe der sozialistischen Staatsmacht der 
Arbeiter und Bauern in den Bezirken, Krei
sen, Städten, Stadtbezirken und Gemeinden 
der DDR. Sie verwirklichen unter Führung 
der Partei der Arbeiterklasse auf der Grund
lage der Gesetze und anderer Rechtsvor
schriften in ihrem Territorium in enger Ver
bindung mit den Werktätigen und den ge
sellschaftlichen Organisationen die Staats
politik der Arbeiter-und-Bauern-Macht der 
DDR" (§1 Abs. 1 GöV; vgl. auch Art. 81 f. 
Verfassung).

Die örtlichen Volksvertretungen sind so
zialistische Machtorgane vom Typ der Le
ninschen Sowjets, Organe, durch die die 
Werktätigen unter Führung der Arbeiter
klasse und ihrer marxistisch-leninistischen 
Partei die politische Macht ausüben. Sie sind 
arbeitende Körperschaften, d. h., in ihnen 
verwirklichen die Arbeitenden als Abgeord
nete des werktätigen Volkes im Interesse 
der Arbeitenden die Einheit von Beschluß
fassung, Organisierung und Kontrolle der 
Durchführung. An der Vorbereitung, Reali
sierung und Kontrolle der Erfüllung der Be
schlüsse der Volksvertretungen wirken die 
Werktätigen in steigendem Maße mit.

Als Glieder der einheitlichen sozialisti
schen Staatsmacht und staatliche Leitungs
organe wächst die Rolle der örtlichen Staats
organe bei der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft. Ihre 
Tätigkeit dient im Grunde der Verwirkli
chung aller Funktionen des sozialistischen

Staates, wobei sie sich immer stärker auf 
die einheitliche komplexe Leitung ökonomi
scher und sozialer Prozesse konzentrieren. 
Nicht zuletzt hängt es von der Qualität ihrer 
Arbeit mit ab, ob die Ziele der einheitlichen 
Staatspolitik erfolgreich verwirklicht wer
den.

Die Anforderungen, die sich aus der öko
nomischen Strategie der Partei für die acht
ziger Jahre ergeben, prägen immer stärker 
den Inhalt der Arbeit der örtlichen Staats
organe. Sie richten ihre Anstrengungen dar
auf, die Planerfüllung in den ihnen unter
stellten Kombinaten, Betrieben und Einrich
tungen sowie in den Genossenschaften zu ge
währleisten und die erforderlichen territo
rialen Voraussetzungen für die weitere Lei
stungsentwicklung in den nicht unterstellten 
Kombinaten und Betrieben zu schaffen. Auf 
ökonomischem Gebiet wie auch bei der Ent
wicklung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen und des geistig-kulturellen Lebens der 
Werktätigen besteht ihre Aufgabe darin, mit 
geringerem Aufwand mehr zu erreichen, die 
örtlichen Möglichkeiten und Reserven so zu 
erschließen und zu nutzen, daß ein höherer 
gesellschaftlicher Effekt erreicht wird, un
gerechtfertigte Leistungsunterschiede besei
tigt werden und sich die Leistungsbereit
schaft der Werktätigen erhöht. Mit einer 
zielgerichteten Leitung und Planung der ter
ritorialen Rationalisierung tragen die örtli
chen Staatsorgane zur weiteren Leistungs
entwicklung in der Volkswirtschaft bei. Ihre 
Verantwortung für die territoriale Rationa
lisierung liegt vor allem darin begründet, 
daß die Reserven, die aus der Zusammen
arbeit von Kombinaten, Betrieben und Ein
richtungen in einem bestimmten Territo
rium erwachsen, aus der Sicht eines Kombi
nates oder Betriebes gar nicht erkannt und 
erschlossen werden können.1

1 Vgl. P. Verner, „W eitere allseitige Stärkung
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